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Programm

Freitag, 27. Mai 2016

09.30 – 18.30 Uhr Workshop*
ab 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Sky Restaurant im Crowne Plaza

Samstag, 28. Mai 2016

09.00 – 16.00 Uhr Workshop*

Folgende Themenkomplexe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) werden – jeweils auch mit 

Bezug auf MVZ – bearbeitet:

1. Verhandlungsstrategie bei Vertretung des künftigen Juniorpartners mit/ohne Kapitalbeteiligung, 
Besonderheiten beim Job-Sharing, Mitunternehmerschaft;

2. Invollzugsetzung der Gesellschaft vor Abschluss/Unterschrift des Gesellschaftsvertrages;
3. Einstieg gegen Einmalzahlung, gestaffelte Zahlung/(Teil-)Aufschub der Kaufpreiszahlung auf den 

Zeitpunkt Ausscheiden Senior;
4. Ungleiche Entwicklung der Gesellschafter im Laufe der Jahre; Überprüfungsklausel;

5. Gewinnabführung, stille Beteiligung, partiarisches Darlehen;
6. Stimmenverhältnisse, geborene Mehrheiten;

7. Wechsel zwischen Vertragsarztstatus/Angestelltenstatus;
8. Teilung des Versorgungsauftrags;
9. Umwandlung BAG in MVZ und umgekehrt (mit Rechtsformwechsel);
10. Besonderheiten überörtlicher Berufsausübungsgemeinschaften, Teilberufsausübungsgemeinschaften;
11.  Betriebsübergang;
12. Beschränkung der Gesellschaft auf vertragsärztliche Tätigkeit, privatärztliche Tätigkeit im 

Sonderbetriebsvermögen, „gemischte“ BAG;
13. Abfindungsregelungen, Bewertungsfragen;
gen;14. Schicksal der vertragsärztlichen Zulassung nach Ausscheiden, Stillegung von Zulassungen;
15. Steuerliche Gefahren bei der Trennung von Praxen, Realteilung, Sachwertabfindung;
16. Vertragsärztliche und sektorenübergreifende Kooperation im Lichte von §§ 299a ff. StGB

(z.B. Honorararzt, Teilanstellung im Krankenhaus,etc.);

17. Kooperationen zwischen Vertragsärzten und anderen (Heil-)berufen;
18. Abgrenzung zwischen Betriebsgesellschaft und Berufsausübungsgemeinschaft;
aft;19. Abgrenzung Praxis(Apparate-)gemeinschaft und Berufsausübungsgemeinschaft, steuerliche Probleme;

20. Beurkundungspflichtige Klauseln;
21. Weiterarbeit in der bisherigen Praxis nach Ausscheiden, übergangsweise, auf Dauer, Umfang,

steuerrechtliche Konsequenzen;
22. Wettbewerbsklauseln;
23. Konfliktbewältigung; Mediation, Schlichtungsgespräch Ärztlicher Bezirksverband;
24. Ausschließung und Rechtsfolgen;
25. Die Zulassung im Falle streitiger Auseinandersetzung, einstweiliger Rechtsschutz;c
;hutz;26. Neuregelung bisheriger Vertragsklauseln im Hinblick auf die neue Bedarfsplanung;
splanung;27. Schiedsgerichtsverfahren oder ordentlicher Rechtsweg;

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 50 Teilnehmer begrenzt ist und die 
Registrierung nach Eingang der Anmeldungen erfolgt.
* einschließlich Pausen und Mittagessen

Tagungsleitung Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel, München, Steuerberater Thomas Ketteler-Eising, Köln

Teilnehmerbeitrag
Die Teilnahmegebühr beträgt 550,- EUR
zzgl. 20 % österreichischer MwSt.

für DAV Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
Medizinrecht. Im Tagungsbeitrag sind die 

Tagungsunterlagen, zwei Mittagessen sowie 
Kaffeepausen, Tagungsgetränke sowie ein 

Abendessen am Freitag in spektakulärer 
Atmosphäre (inkl. Getränke) enthalten.

Veranstaltungsort
Crowne Plaza Salzburg - The Pitter
Rainerstraße 6
5020 Salzburg
Österreich

Tel. 0043 / 662 88 97 80
Fax 0043 / 662 87 88 93
E-Mail: crowneplaza.pitter@imlauer.com

Übernachtungsmöglichkeiten
Crowne Plaza Salzburg - The Pitter

Abrufkontingent bis zum 06.05.2016
Superior EZ = 144,- EUR / DZ = 162,- EUR
Junior Suite = EZ199,- / DZ 217,- EUR
jeweils inkl. Frühstück

Information und Schriftliche Anmeldung
Veranstaltungsbüro der Arbeitsgemeinschaft 
Medizinrechtrecht im DAV, DeutscheAnwalt­
Akademie, Herr Tobias Hopf, Littenstraße 11, 
10179 Berlin, Tel. 030 / 726153-180,  
Fax 030 / 726153-188

FAO­Bescheinigung gem. § 15 FAO über 
12 Stunden wird erteilt.
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Anmeldung (V.­Nr. 93003­16)

550,- EUR zzgl. 20% österreichischer MwSt., Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV

Ich trete der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV bei.
(Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht setzt die Mitgliedschaft in einem örtlichen Anwaltverein voraus.)

Ich bin Mitglied im
         Name des örtlichen Anwaltvereins

Ich werde Mitglied im
         Name des örtlichen Anwaltvereins

Stornierung: Bitte informieren Sie uns schriftlich bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung über eine etwaige Verhinderung. 
In diesem Fall erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 18,- EUR. Sollte uns Ihre Absage bis fünf Tage vor Beginn der Veranstal-
tung erreichen, ist die Hälfte der Tagungsgebühren zu zahlen. Sie zahlen die volle Tagungsgebühr, wenn uns Ihre Stornierung erst nach den 
genannten Fristen erreicht.

„Der Teilnehmerbeitrag ist bis zum ausgewiesenen Fälligkeitsdatum auf der Rechnung zu begleichen. Für kurzfristige Überweisungen vor 
Veranstaltungsbeginn bitten wir den entsprechenden Überweisungsbeleg vor Ort vorzulegen. Wer diesen nicht vorweisen kann, ist von der 
Teilnahme ausgeschlossen.“

Anmeldung (bitte schriftlich) an:
Veranstaltungsbüro der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht, DeutscheAnwaltAkademie, Tobias Hopf, Littenstraße 11, 10179 Berlin

Angaben des Teilnehmers:

Name/Vorname

Kanzlei/Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax/E-Mail

Datum/Unterschrift

Expertenseminar / Vertragswerkstatt
Vertragsgestaltung bei ärztlichen Kooperationen
vom 27. bis 28. Mai 2016 im Hotel Crrrooowwwnnneee   PPPlllaaazzzaaa --- TTThhheee PPPiiitttttteeerrr,,, SSSaaalllzzzbbbuuurrrggg

per Fax: 030 / 726153-188


